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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt die Schlüsselrolle der Sozialwirtschaft bei der Verwirklichung der Lissabon-Ziele 
nachhaltiges Wachstum und Vollbeschäftigung heraus, weil sie sich mit zahlreichen 
Ungleichgewichten auf dem Arbeitsmarkt befasst, insbesondere durch Förderung der 
Beschäftigung von Frauen, Sozial- und Nachbarschaftsdienste schafft und bereitstellt (z.B. 
Sozial- und Gesundheitsdienste und Dienste der sozialen Sicherheit) und das soziale und 
wirtschaftliche Gefüge durch einen Beitrag zur örtlichen Entwicklung und zum sozialen 
Zusammenhalt schafft und erhält; 

2. ist der Auffassung, dass die Sozialwirtschaft im Hinblick auf die Stärkung der 
industriellen und der wirtschaftlichen Demokratie sowohl symbolisch als auch aufgrund 
ihrer Leistungen bedeutsam ist; 

3. ist der Auffassung, dass die Europäische Union Maßnahmen treffen sollte, um ein 
Rahmenwerk für die sozialwirtschaftliche Agenda zu schaffen, da dies die Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit auf lokaler und EU-Ebene stärken würde, da die Sozialwirtschaft 
vor dem Hintergrund von äußerst zyklischen Volkswirtschaften zur Erzeugung von 
Stabilität fähig ist, gegebenenfalls durch Umverteilung und Re-Investition von Gewinnen 
auf lokaler Ebene, Förderung einer Unternehmenskultur, Orientierung von 
Wirtschaftstätigkeiten an den örtlichen Bedürfnissen, Unterstützung von gefährdeten 
Tätigkeiten (z.B. Handwerk) und Erzeugung von Sozialkapital; 

4. unterstreicht die Bedeutung der Sozialwirtschaft im Bereich der Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse, betont den Mehrwert der Schaffung von integrierten öffentlich-
privaten Netzen, aber auch die Gefahr des Missbrauchs, z.B. Externalisierung zwecks 
Reduzierung der Kosten der öffentlichen Verwaltungen, auch durch Freiwilligenarbeit;

5. fordert die Kommission auf, die Sozialwirtschaft in ihre sonstigen Politikmaßnahmen und 
Strategien für die soziale, wirtschaftliche und unternehmerische Entwicklung 
einzubeziehen – insbesondere im Rahmen des Small Business Act – da 
sozialwirtschaftliche Strukturen, die sozio-ökonomische Tätigkeiten bieten, für kleine und 
mittlere Unternehmen und für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse von 
besonderem Interesse sein können; fordert die Kommission daher auf, die Möglichkeit der 
Wiedereinsetzung eines Sozialwirtschaftsreferates nochmals in Erwägung zu ziehen;

6. fordert die zuständigen Behörden sowie die Akteure des Sektors auf, die Rolle der Frauen 
in der Sozialwirtschaft angesichts des hohen Anteils weiblicher Beschäftigter in allen 
ihren Bereichen, auch in Vereinen und bei den Freiwilligen, sowohl quantitativ als auch 
hinsichtlich der Qualität und der organisatorischen Aspekte der Arbeit und der Erbringung 
von Dienstleistungen zu bewerten und aufzuwerten; bringt seine Besorgnis angesichts des 
Fortbestehens der vertikalen Segregation auch in der Sozialwirtschaft zum Ausdruck, die 
die Mitwirkung der Frauen an den Entscheidungsprozessen einschränkt; 
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7. fordert die Regierungen und Lokalbehörden der Mitgliedstaaten sowie die Akteure des 
Sektors auf, mögliche Synergien im Bereich der Dienstleistungen zu fördern und zu 
unterstützen, die zwischen den Akteuren der Sozialwirtschaft und ihren Nutzern möglich 
sind, und zwar durch Ausweitung von Mitbestimmung, Konsultation und 
Mitverantwortung;

8. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Ober- und Hochschulbereich und in der 
Berufsbildung Ausbildungsprojekte vorzusehen, um Kenntnisse über Sozialwirtschaft und 
die auf ihren Werten beruhenden unternehmerischen Initiativen zu vermitteln;

9. ist der Auffassung, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten die 
Sozialwirtschaft und ihre Akteure– Genossenschaften, Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, 
Verbände und Stiftungen – in ihren Rechtsvorschriften und Politikmaßnahmen 
anerkennen sollten; empfiehlt, dass diese Maßnahmen einen einfachen Zugang zu 
Krediten und Steuervergünstigungen, die Förderung von Kleinstkrediten, die Einführung 
europäischer Satzungen für Vereine, Stiftungen und Vereine auf Gegenseitigkeit sowie 
maßgeschneiderte Finanzmittel der EU und Anreize beinhalten, um sozialwirtschaftliche 
Organisationen, die in Marktsektoren und Nicht-Marktsektoren tätig sind und die für 
soziale Zwecke geschaffen wurden, besser zu unterstützen;

10. ist der Auffassung, dass die Streichung der Vorschläge für ein Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft und für ein Europäisches Vereinsstatut von der Agenda der 
Kommission ein erheblicher Rückschritt bei der Entwicklung dieser Formen europäischer 
Gesellschaften (Sozialwirtschaft) in der Europäischen Union darstellt, und fordert daher 
die Kommission auf, ihre Agenda zu überdenken;

11. ersucht die Kommission, eine europäische Reflexionsgruppe über Genossenschaftsbanken 
und sonstige finanzdienstleistungsorientierte Organisationen der Sozialwirtschaft ins 
Leben zu rufen, um eine Studie darüber durchzuführen, welche Leistungen diese 
speziellen Organismen der Sozialwirtschaft auf EU-Ebene bisher – insbesondere während 
der derzeitigen globalen Kredit- und Finanzkrise – erbracht haben und wie sie sich gegen 
diesbezügliche künftige Risiken wappnen werden;

12. fordert die Kommission auf, bei der Überarbeitung der Politik der staatlichen Beihilfen 
der sozialwirtschaftlichen Realität Rechnung zu tragen, da die auf lokaler Ebene tätigen 
kleinen Unternehmen und Organisationen große Schwierigkeiten in Bezug auf 
Finanzierungsmöglichkeiten haben, insbesondere während der derzeitigen Wirtschafts- 
und Finanzkrise; fordert die Kommission ferner auf, die nationalen Rechtsvorschriften im 
Gesellschafts- und Fiskalbereich, die z.B. für Genossenschaften im Banken- und 
Großhandelsbereich gelten, die nach den Prinzipien der Gegenseitigkeit, der 
Unternehmensdemokratie, der generationenübergreifenden Vermögensweitergabe, der 
Nichtteilbarkeit der Reserven, der Solidarität, der Arbeits- und Unternehmensethik tätig 
sind, nicht zu behindern. 
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